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2. Elternbrief: Leistungsnachweise 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit dem zweiten Elternbrief möchte ich Ihnen einen Überblick über die in den verschie-

denen Fächern und Jahrgangsstufen geforderten Leistungsnachweise geben. 

 

Es werden große und kleine Leistungsnachweise unterschieden, wobei es große Leis-

tungsnachweise in den Klassen 5 bis 10 nur in den Kernfächern gibt. 

 

Große Leistungsnachweise in den Jgst. 5 - 10:  
 

Fach Klassen  

Deutsch 5, 7 3 Schulaufgaben und 1 Sprachtest mit Textver-

ständnisaufgaben 

 6 

 

3 Schulaufgaben und 1 zentraler fachlicher Leis-

tungstest in Verbindung mit einem schulinternen 

fachl. Leistungstest 

 8  
9 

4 Schulaufgaben 
3 Schulaufgaben, 1 Debatte 

 10 3 Schulaufgaben 

Englisch 5 

6 

 

4 Schulaufgaben 

3 Schulaufgaben und 1 zentraler fachlicher Leis-

tungstest in Verbindung mit einem schulinternen 

fachl. Leistungstest 

 7 

8, 9 

1 mündliche, 2 schriftliche Schulaufgabe(n) 

3 Schulaufgaben 

 10 2 Schulaufgaben und 1 zentraler fachlicher Leis-

tungstest in Verbindung mit einer zentralen Text-

produktion 

Latein 6, 7, 8 4 Schulaufgaben 

 9, 10 3 Schulaufgaben 

Französisch 6, 7 4 Schulaufgaben 

 8 1 mündliche, 3 schriftliche Schulaufgabe(n) 
 9, 10 3 Schulaufgaben 

Spanisch 8, 10 
9 

4 Schulaufgaben 
1 mündliche, 3 schriftliche Schulaufgabe(n) 

Mathematik 5, 6, 7, 9 4 Schulaufgaben 

 8, 10 3 Schulaufgaben  

Physik 8, 9, 10 2 Schulaufgaben 

Chemie (NTG) 8, 9, 10 2 Schulaufgaben 

Wirtschaft/Recht 
(WSG-W) 

8, 9, 10 2 Schulaufgaben 
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In den Jahrgangsstufen 11 und 12 wird grundsätzlich in jedem Fach in allen Ausbil-

dungsabschnitten eine Schulaufgabe geschrieben. In den modernen Fremdsprachen 

wird eine Schulaufgabe in der Jahrgangsstufe 11 oder 12 in mündlicher Form abgehal-

ten. 

 

Kleine Leistungsnachweise in den Jgst. 5 - 12:  
 

- Kurzarbeiten: 

schriftlich, angekündigt; Inhalte der maximal 10 letzten Stunden: 

10. Jgst.: je 2 in Musik, Biologie, Religion (rk., ev.), Ethik   

9. und 10. Jgst.:  je 2 in Chemie (SG und WSG-W)   

    

-Stegreifaufgaben:  
unangekündigt; Inhalte der letzten zwei Stunden und Grundwissen; 

Mitschreiben von Stegreifaufgaben bei krankheitsbedingten oder sonstigen 

Fehlzeiten: 

In allen Jahrgangsstufen wird eine Teilnahme an einer Stegreifaufgabe nicht 

verlangt, wenn die Schülerin bzw. der Schüler die unmittelbar vorangehende 

Stunde gefehlt hat. Falls Schülerinnen und Schüler in der vorletzten relevanten 

Stunde gefehlt haben, entscheiden die Lehrkräfte in pädagogischer Verantwor-

tung, ob die Stegreifaufgabe mitzuschreiben ist. 

 

- Sonstige angekündigte kleine schriftliche Leistungsnachweise:  

Fach, Umfang, Gewichtung und ggf. Nachschreibpflicht bei Krankheit werden 

von den jeweiligen Fachlehrkräften nach pädagogischem Ermessen festgelegt 

und den Klassen mitgeteilt. 

 

- NuT, 6. Jgst.: zentrale Lernstandserhebung im Juni 2017 

 

- Projekte 

 

- praktische und mündliche Leistungen: 

  Unterrichtsbeiträge, Rechenschaftsablagen, Referate etc. 

 

Die Art, Anzahl und Gewichtung der kleinen Leistungsnachweise liegt weitgehend im 

pädagogischen Ermessen der einzelnen Lehrkräfte. Es werden aber pro Halbjahr grund-

sätzlich mindestens zwei kleine Leistungsnachweise eingefordert, davon mindestens 

eine echte mündliche Leistung. Zu beachten ist dabei, dass in Vorrückungsfächern, in 

denen es nur kleine Leistungsnachweise gibt, mindestens zwei im Schuljahr schriftlich 

und zwei mündlich sein müssen. 

 

In Deutsch wird in diesem Schuljahr in der 8. Klasse der VERA-Test geschrieben, dessen 
Ergebnis jedoch nicht in die Jahresnote eingeht.  

 

In den Jahrgangsstufen 5 bis 10 soll interessewahrend nach Möglichkeit an Tagen mit 

Schulaufgaben keine Stegreifaufgabe gehalten werden (Ausnahmen in besonderen Fäl-

len sind aber möglich). 
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In den Jahrgangsstufen 11 und 12 sind an Tagen mit Schulaufgaben von den Schülerin-

nen und Schülern Stegreifaufgaben grundsätzlich mit zu schreiben. 

 

Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte immer zuerst an die betreffende 

Lehrkraft. 

 

Damit Sie sich über den Leistungsstand Ihrer Tochter/Ihres Sohnes informieren können, 

geben wir den Schülern die schriftlichen Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Stegreif-
aufgaben und ggf. Kurzarbeiten etc.) mit nach Hause. Diese müssen jedoch innerhalb 

einer Woche wieder an die betreffende Lehrkraft zurückgegeben werden. Um sicher 

zu gehen, dass Sie über „unerfreuliche“ Leistungen (Note 5 oder 6) Ihrer Kinder infor-

miert sind, bitte ich Sie, diese Arbeiten zu unterschreiben (dies gilt nur für minderjäh-

rige Schüler). 

 

Versäumnis von schriftlichen Leistungserhebungen 

Fehlt ein Schüler bei einer angekündigten schriftlichen Leistungserhebung (Schulaufga-

be, Kurzarbeit, Jahrgangsstufentest, Ersatzprüfung etc.) muss eine schriftliche Entschul-

digung vorgelegt werden. In bestimmten Fällen kann auch auf die Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses („Attest“) bestanden werden. Liegt keine ausreichende Entschuldigung 

vor, so gilt dies als unentschuldigtes Fehlen und die Arbeit wird mit der Note 6 bewer-

tet! Auf jeden Fall muss die Schule in allen Jahrgangsstufen vor Unterrichtsbeginn von 

der Erkrankung der Schülerin/des Schülers informiert werden. 

 

In den Jahrgangsstufen 11 und 12 muss bei einer Erkrankung am Tag eines angekündig-

ten Leistungsnachweises stets ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Dieses muss am 

Prüfungstag ausgestellt sein und der Schule unverzüglich zugeleitet werden. Liegt der 

Schule nach 10 Tagen noch kein Attest vor, so wird die versäumte Leistung mit 0 Punk-

ten bewertet. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Dr. Dietmar Jungkunz, OStD 

(Schulleiter)  

 

 


